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§ 14 StPEG 2004 Schulsprengel
(Pflicht- und Berechtigungssprengel)

 StPEG 2004 - Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2025

(1) Als Sprengel von P0ichtschulen werden im Folgenden jene örtlichen Gebiete bezeichnet, die das Einzugsgebiet einer

P0ichtschule bilden. Durch die Sprengel wird der räumliche Umfang der Schul-erhaltungsp0icht der gesetzlichen

Schulerhalter begrenzt.

(2) Unter P0ichtsprengel ist jenes Gebiet zu ver-stehen, in dem die dort wohnenden schulp0ichtigen Kinder, die eine

ö7entliche P0ichtschule im Sinne -dieses Gesetzes (§ 1 Abs. 2) besuchen, verp0ichtet sind, die betre7ende Schule zu

besuchen.

(3) Unter Berechtigungssprengel ist jenes Gebiet zu verstehen, in dem die dort wohnenden Kinder, soweit sie die

Eignung zum Besuch der betreffenden Schule haben, berechtigt sind, die Schule zu besuchen.
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